
08.06.2023
Drucksache 7/8168

Druck: Thüringer Landtag, 14. Juni 2023

Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Polizeiliche Ermittlungen wegen Plakaten in der Erfurter Innenstadt

Am 14. Januar 2016 war einem Medienbericht zu entnehmen, dass an Erfurter Haltestellen über Nacht meh-
rere Plakatträger mit öffentlich sichtbaren Plakaten bestückt wurden, die einen Landessprecher der Landes-
partei Alternative für Deutschland und diese Landespartei verunglimpfen. Es wurden auf Antrag der Partei 
polizeiliche Ermittlungen wegen Beleidigung eingeleitet.
Am 16. April 2023 war einem Medienbericht zu entnehmen, dass die Thüringer Polizei Ermittlungen einge-
leitet hat, weil auf dem Erfurter Anger ein öffentlich sichtbares migrationskritisches Plakat aufgestellt wur-
de. Es wurden offenbar durch die Polizei von Amts wegen Ermittlungen eingeleitet.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/4730 vom 18. April 
2023 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. Juni 2023 beantwortet:

1. Wegen welcher einzelnen Straftaten wurde mit welchem jeweiligen Ergebnis im Nachgang der polizeili-
chen Feststellung des eigenmächtigen Austauschs von öffentlich sichtbaren Plakaten zum Nachteil der 
Partei Alternative für Deutschland in Plakatträgern in der Innenstadt von Erfurt im Vorfeld des 14. Janu-
ar 2016 ermittelt?

2. Wurden diese Ermittlungen (siehe Frage 1) von Amts wegen oder auf Antrag aufgenommen? Worin be-
stand das besondere öffentliche Interesse, falls die Ermittlungen von Amts wegen aufgenommen wur-
den?

Antwort zu den Fragen 1 und 2:
Im Vorgangsbearbeitungssystem der Thüringer Polizei ist der Vorgang nicht (mehr) recherchierbar. Wenn 
es sich, wie in der Einleitung der Kleinen Anfrage benannt, um eine Strafanzeige wegen Beleidigung han-
delte, so hat hierzu aufgrund der geltenden Aussonderungsfristen bereits eine Löschung des Datensat-
zes stattgefunden. Eine Beantwortung der konkreten Frage ist somit nicht möglich.

3. Wegen welcher einzelnen Straftaten wird aufgrund der polizeilichen Feststellung des eigenmächtigen 
Aufstellens eines öffentlich sichtbaren migrationskritischen Plakats auf dem Erfurter Anger am 15. April 
2023 ermittelt?

Antwort:
Zu der Feststellung des Plakates am 15. April 2023 wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Az. 
OWI/0096256/2023 mit dem Vorwurf "Wildes Plakatieren" (gemäß § 5 Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Erfurt [Stadtord-
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nung] vom 16. Mai 2003) eingeleitet. Das Verfahren ist am 29. April 2023 zuständigkeitshalber an die 
Stadtverwaltung Erfurt übersandt worden. 

4. Wurden diese Ermittlungen (siehe Frage 3) von Amts wegen oder auf Antrag aufgenommen? Worin be-
stand das besondere öffentliche Interesse, falls die Ermittlungen von Amts wegen aufgenommen wur-
den?

Antwort:
Das Plakat mit der Aufschrift "REMIGRATION STATT ANGSTRÄUME - ERFURTS INNENSTADT WIE-
DER SICHER MACHEN" wurde durch Polizeibeamte im Rahmen der Bestreifung des Bereiches Anger 
festgestellt. Es erfolgte, nach Rücksprache bei der Staatsanwaltschaft und Verneinung einer strafrecht-
lichen Relevanz, die Aufnahme als Ordnungswidrigkeit durch die Polizeibeamten.

5. Worin begründet sich das offenbar eklatant unterschiedliche Vorgehen der Polizei in den beiden Sach-
verhalten (bitte ausführlich begründen)?

6. Gab es seit dem Jahr 2016 Änderungen der Rechtslage, die das unterschiedliche Vorgehen begründen?

7. Falls das eigenmächtige öffentliche Zurschaustellen von beleidigenden Plakaten im Jahr 2016 im Vor-
feld einer Demonstration mit den Grundrechten auf Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit be-
gründet wird, wieso wurde dies bei dem vergleichbaren Vorgang 2023 polizeilich nicht ebenso gehand-
habt?

8. Wie begründet es die Landesregierung, dass die unterschiedliche polizeiliche Behandlung der beiden 
Vorgänge in Bezug auf das zurückhaltende polizeiliche Vorgehen im Januar 2016 keine Strafvereitelung 
im Amt darstellt?

9. Wie begründet es die Landesregierung, dass die unterschiedliche polizeiliche Behandlung der beiden 
Vorgänge in Bezug auf das "engagierte" polizeiliche Vorgehen im April 2023 kein Amtsdelikt der Verfol-
gung von Unschuldigen darstellt?

10. Wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Januar 2016 eine Straftat oder wurden mehrere Straf-
taten als Politisch motivierte Kriminalität eingestuft? Falls ja, welches Delikt in welchem Phänomenbe-
reich und welche einzelnen Tatbestände des Definitionssystems der Politisch motivierten Kriminalität er-
füllte diese Straftat beziehungsweise erfüllten diese Straftaten?

Antwort zu den Frage 5 bis 10:
Mit Hinweis auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 sind mangels Vergleichbarkeit keine weiteren Anga-
ben möglich

11. Wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen im April 2023 eine oder mehrere Straftaten als Politisch 
motivierte Kriminalität eingestuft? Falls ja, welches Delikt in welchem Phänomenbereich und welche ein-
zelnen Tatbestände des Definitionssystems der Politisch motivierten Kriminalität erfüllte diese Straftat 
beziehungsweise erfüllten diese Straftaten?

Antwort:
Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen. 

Maier 
Minister
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